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Halliſche Zeitung
für Stadt und Land.

Jn der Expedition des Couriers Redafkteur Dr. Schadeberg.

18. Halle, Montag den 22. Januar
Hierzu eine Beilage.

Das nuächſte Stück des Couriers erſcheint Mittwoch den 24. Januar.

ſätze und der Staatsſtellen.) „Ja, Politik, als das StudiumDeutſchland. und Streben, das wahre Wohl des Staats auf eine dauer-
Halle d. 21. Januar. Unſere deutſchen Republikaner hafte Weiſe zu befoördern, als die geſchickte Anwendung, großer,

und Anarchiſten ſagen: „Arbeiter, ſtürzt euch mit eurer gan unwandelbarer Grundſätze auf die öffentlichen Angelegenheiten,
zen Gewalt in den neuen Strom der politiſchen Bewegungen; iſt eine ruhmliche Sphäre fur das Nachdenken und Handeln
werft euch vorzugsweiſe dem republikaniſchen Syſtem, d. h. dem aber Politik im gewöhnlichen Sinne als das Auffinden einſt-
politiſchen Radikalismus, in die Arme; thut ihr dies, ſo habt weiliger Auskunftsmittel, als Pfiffigkeit eines freien Spieles,
ihr eine Bahn betreten, auf der ihr ſicher ſein konnt, daß ihr als Kunſtgriff einer Partei, ſich Macht zu verſchaffen, ein
einer moraliſchen Hebung theilhaft werdet, deren unmittelbare Amt auszubeuten und eine Klaſſe über die andre zu erheben,
Folge eine Verbeſſerung eurer unglücklichen Lage iſt. Folgt dem iſt ein erbarmliches und niedriges Geſchaäft. Die arbeitenden
Beiſpiele, das euch das freie Nordamerika giebt. Dort iſt der Klaſſen werden manchmal angereizt, ſich als eine Klaſſe Ge-
Arbeiter zu einer politiſchen Macht gelangt, wie ſie kein Arbei- walt zu verſchaffen, und dadurch denkt man ſie zu heben.
ter in der Welt beſitzt.“ So ſprechen unſre republikaniſchen Aber keine Klaſſe als ſolche darf unter uns befehlen. Alle
Worthelden. Sie ſind aber in einem großen Jrrthum; ſie be Stände der Geſellſchaft müſſen in der Regierung repraſentirt
weiſen auch in dieſer hochwichtigen Angelegenheit, daß ſie die und gleichmäßig von ihr beſchutzt werden. Es kann nur Miß-
Zuſtande des Landes, auf das ſie ſich berufen, ganz und gar fallen bei dem Einzelnen und im ganzen Lande erwecken, wenn
nicht kennen. Hören wir dagegen das gewichtige Zeugniß eines es irgend einer Klaſſe gelingt, die politiſche Gewalt als Mo-
der größten und beliebteſten Volksredners der Nordamerikaner. nopol an ſich zu reißen. Um keinen Preis mochte ich die Auf-
Der beruühmte Channing ſprach als Vorſitzender eines aus merkſamkeit des Volkes auf die Pelitik ſchwächen. Es muß
vielen tauſend Arbeitern beſtehenden Arbeitervereins folgende das Jntereſſe unſres Landes, die Grundſatze unſrer Jnſtitutio-
Worte: „Unter der Hebung der Arbeitsklaſſen meine ich nicht, nen, das Ziel unſrer öffentlichen Maßnahmen wohl ins Auge
daß ſie ſich als Politiker fühlen und zu einer politiſchen Macht faſſen. Ein Unglück iſt es, daß es das nicht thut, und ſo
werden ſollen, daß ſie durch Vereinigung ihrer Stimmen über lange es das nicht thut, kann es ſich auch nicht durch ein
die Hoöhergeſtellten ſiegen oder mit Erfolg die Regierung nach ſtaatsbürgerliches Handeln heben. Ein großer Theil der Zeit,
ihren Sonderintereſſen lenken ſollen. Kein Menſch wird da der, wenn er gut angewendet würde, eine aufgeklärte Bevoöl
durch gehoben, daß er in offentlichen Angelegenheiten eine Rolle kerung bilden könne, wird jetzt mit Leſen von Zeitſchriften und
ſpielt, oder eine Stelle bekommt. Er muß vorher ſchon geho- mit Geſprachen verſchwendet, welchen die Leidenſchaften anfa-
ben ſein, um ihn in ſeiner offentlichen Stellung vor Verach- chen, die Wahrheit gen iſſenlos verdrehen, moraliſche Abhangig-
tung zu ſichern. Sich ſelbſt, nicht Andre, zu beherrſchen iſt keiten fur eine Verratherei an der einen Partei erklären das
wahre Ehre. Ein Amt iſt keine Wurde. Man kann Menſchen Land aufregen, in anderer Abſicht, als ſich den Sieg über Geg-
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in Aemtern finden, die wegen der Schlechtigkeit ihrer Grund-
ſätze und wegen der Abhängigkeit ihrer Meinungen ganz ver-
ächtlich ſind. Es thut mir wehe, es zu ſagen, doch die Wahr
heit muß man reden, daß gegenwaärtig der Staatsdienſt die-
jenigen, die in demſelben ſtehen, in dieſem Lande wenig hebt.
Er verträgt ſich nicht mit höherer Sittlichkeit.“ (Dieſes harte,
aber gerechte Urtheil über die republikaniſchen Beamten hat ſei-
nen Grund in der bekannten Beſtechlichkeit der Beamten, in
dem periodiſchen Wechſel der Praſidenten, der Staatsgrund-

ner zu verſchaffen; und ſo wird die Menge zur Bewunde-
rung der Einen und zum Haß gegen die Andern fortge-
riſſen, von Ehrzeizigen betrogen oder zum Sklaven einer
Partei gemacht. Um es zu heben, müßte bei dem Vol-
ke an die Stelle der Leidenſchaft Nachdenken treten. Es
giebt kein anderes Rettungsmittel. Jch will damit nicht alle
leidenſchaftliche Aufregung des Landes der arbeitenden Klaſſe
aufbürden. Alle Klaſſen leiden an dieſer Krankheit und alle
ſind dadurch verderbt. Die Hitzköpfe finden ſich nicht bloß in
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einem Theile der Staatsbürger. Die Menſchen, deren Faſeleien
durch den Parlamentsſaal hinſchollen, und die im Lande wegen
ihrer Beredtſamkeit geprieſen werden, ſind nicht die nachahmungs-
werthen Patrioten für die arbeitenden Klaſſen.“ Dies und
noch andres viel Beſſeres hat der berühmte Nordamerikaner, die
„Blume der Beredtſamkeit“ ſeinen Landesgenoſſen, den Arbei-
tern des freien Nordamerika's geſagt. Wenn es den Unzufrie-
denen behagt, werden wir ihnen weitere Auszüge liefern, in
denen ſich diejenigen ſpiegeln mögen, deren ganze Kunſt darin
beſteht, die Begriffe der Arbeiter zu verwirren.

Berlin, d. 20. Jan. Das JuſtizMiniſterialblatt vom
geſtrigen Tage enthält den Entwurf eines für die geſammten
geſellſchaftlichen Verhältniſſe höchſt wichtigen Geſetzes. Durch
die in der Verfaſſungs Urkunde vom 5. Decbr. v. J. ausge-
ſprochene Trennung der ſtaatlichen Inſtitutionen von der Kirche
und durch die Einführung der Civil- Ehe wird eine vollſtändige
Umaänderung in der Beurkundung des ſogenannten Perſonen
ſtandes nothwendig. Das JuſtizMiniſterialblatt hat gegen
wärtig den Entwurf einer Verordnung über dieſe Beurkundung
ausgearbeitet. Nach dieſem Entwurf erfolgt in Zukunft die
Beurkundung folgender Akte: der Geburten, Heirathen und
Sterbefälle durch die dazu beſtellten Perſonenſtandes Beamten.
Der Vorſteher der Gemeinde gilt in der Regel als dieſer
Beamte, doch kann der Gemeinderath auch Stellvertreter er
nennen und in großen Städten kann die Regierung mit Zu-
ſtimmung des Gemeinderaths beſondere Civilſtands- Beamte
verpflichten. Dieſe Beamten führen vier beſondere Regiſter
über die Geburten, Heirathen, Sterbefälle und überdies noch
über die Aufgebote. Beglaubigte Abſchriften aus dieſen Regi
ſtern vertreten in Zukunft die Stelle der ſogenannten Tauf-,
Copulations und Todtenſcheine. Die Ausſtellung ſolcher Do
kumente durch die Kuüſter und Prediger fällt in Zukunft fort.
Die Civilſtands- Beamten ſtehen in ihrer Amtsführung unter
den Staatsanwalten. Die Geburten müſſen innerhalb 8 Ta-
gen, die Todesfalle innerhalb 48 Stunden bei den Civilſtands-
Beamten angemeldet werden. Die Aufgebote und Trauungen
erfolgen ebenfalls bei dieſen Beamten durch protokollariſche Er
klärungen. Die Aufgebote werden 8 Tage lang vor Schließung
der Ehe öffentlich ausgehängt. Dies ſind die Grundzüge des
Geſetz Entwurfs.

Die Gerüchte von einem Wechſel im preußiſchen Kabinet
gewinnen an Zuverlaäſſigkeit. Die Stelle des Grafen Bran-
denburg, deſſen Rücktritt ſchon ſeit geraumer Zeit feſtſtehen
ſoll, wird wie man verſichert, Hr. Camphauſen einneh-
men. Ob ſein Eintritt in das Kabinet als Premier- und Fi-
nanzminiſter nicht noch andere Veränderungen in demſelben
nach ſich ziehen würde, bleibt dahingeſtellt. (D. R.)

Die „Deutſche Reform“ vom 20. Januar enthält Fol-
gendes:

ger Freundes Hand wurden mir zwei merkwürdige Druckſachen mit-
getheilt

1. „Was ein Landmann zu dem Schreiben des Herrn Harkort ſagt.“
2. Das Bitterfelder Kreisblatt Nr. 2. mit einer „Beleuchtung des Har-

er ſcheint aus der Schule des Herrn Schultz Delitzſch zu ſein! Der Bit
terfelder Recenſent Dr. Ule iſt der Schildknappe des Herrn Hildenhagen-
Den beiden alten Kollegen aus dem Schauſpielhauſe danke ich verbindlichſt
für die Aufmerkſamkeit, welche ſie meiner Arbeit widmeten, und für die
Nachſicht, ſo waſſerreichen Gegnern die Widerlegung anvertraut zu haben.
Dem Landmann ſcheint mein Rechenexempel nicht zu gefallen, er ſtop
pelt ein neues aus dem Wunderberichte der Finanz Kommiſſion zu

Beleuchten wir doch ein wenig dieſes Machwerk, ſo reich
an böswilliger Abſicht und ſo arm an verſtändiger Zuſammenſtellung?!
ſammen.

Thlr. für Bauten, wovon allein 400,000 Thlr. auf Berlin
allen.

Wenige Worte weiſen den Angriff zurück. Jm Dome zu Köln betet der
König nicht wohl aber die katholiſchen Chriſten der edlen Rheinlande,
Das Schloß und der Garten zu Koblenz find Staats Eigenthum, Denk-
male einer Vergangenheit, die noch im Volke wurzelt. Das Krankenhaus
in Berlin, ſo wie die Arbeiten im Thiergarten dienen dem Bedürfniſſe der
Hauptſtadt, nicht für die Reichen, ſondern als Gemeingut der Armen?
Die Bildhauer Arbeiten find Aufmunterung für die Kunſt deren kein ge
bildeter Staat entbehren kann wohl aber vielleicht der klaſfiſche Vater der
banquerotten Firma! Der gute Landmann vergißt, daß während 41,000
Thlr. Belohnungen an Staatsdiener vertheilt find 300,000 Thlr. für die
Gebirgsbewohner in Schleſien bewilligt wurden! Die ganze Summe der in
Zweifel geſtellten Ausgaben beläuft ſich auf 600,000 Thlr. während meine
Berechnung der unnützen Revolutions- Ausgaben 6,500,000 Thlr. beträgt.
Die Elementarſchule des Ortes, wo dieſer Landmann geboren iſt, muß im
Rechnen noch ungemein zurück ſein an ſeiner Stelle würde ich das Schul-
geld zurückfordern. Herr Dr. Ule ſpricht von verkappten Jeſuiten, ich glaube
aber er braucht nicht weit zu gehen, um ſeinen Herrn und Meiſter zu
finden! Der gute Mann ſchwatzt von ungeheuern verſchwendeten Sum-
men, und vergißt, daß er nicht addiren gelern hat. Jch bedauere den
Herrn Hildenhagen mit einem ſolchen Gehülfen in ſeinem Weinberge;
ich würde ihn nach Jericho ſchicken, damit ihm der Bart wachſe!
Der Herr Doktor ſcheint noch an dem Steuerverweigerungsfieber zu
leiden, und wünſchen wir ihm Nieswurz und gute Beſſerung. Die An-
ſpielung auf den weſtphäliſchen Frieden iſt gewagt. Der berühmte
Kanzler Oxenſtierna ſandte ſeinen Sohn nach Münſter mit den Wor-
ten: „Gehe hin, und ſchaue mit wie wenig Witz Gott die Welt re
giert!“ Nach 300 Jahren wiederholte ſich das Stück im Schauſpiel-
hauſe zu Berlin, und der Staat war gerettet! So weit die Akten des
weſtphäliſchen Friedens. Der verkleidete Landmann und der Doktor
ohne die 4 Spezies wollen mich dem Volke verdächtigen; darum iſt es
Pflicht, mich ehrenwerthen Männern gegenüber ſicher zu ſtellen. Jch
darf mir die Erlaubniß nehmen, an das Volk zu ſchreiben, denn ich
yabe mit ihm gefochten für die Freiheit, unter ihm gelebt, und mit
ihm gelitten und gearbeitet. Jm Jahre 1830 habe ich bereits auf dem
weſtphäliſchen Landtage die Verfaſſung begehrt, 1836 ſtritt ich für
gleiche Beſteuerung, 1842 für die Emanzipation der Schule 1845 für
die Verbeſſerung der ſozialen Verhältniſſe der untern Klaſſen ich bin
demnach nicht über Nacht in's Lager der Neuzeit übergegangen, oder
in die Pechſtiefeln der Anarchie gefahren. Europa habe ich durchwan
dert, ich ſah kein Land, vor dem meine Heimath zu erröthen hätte,
und bei grauen Haarrn blieb die warme Liebe zum Könige und zum
Vaterlande! Möge es groß genug ſein, für meine gelehrten Freunde
in Bitterfelde und ihre weltverbeſſernden Patrone, die ſich um die
Treue ſo wohl verdient gemacht! Berlin, den 20. Januar 1849.
Friedrich Harkort.

Berlin, d. 21. Januar. Se. Hoheit der Herzog Gu-
Hoheit derſtav von Mecklenburg- Schwerin und Se.

Herzog Georg von Mecklenburg Strelitz ſind nach
Neu-Strelitz, und der Königl. General-Major und Ober-Be-
fehlshaber der deutſchen Reichstruppen in den Herzogthümern
SchleswigHolſtein, von Bonin, iſt nach Schleswig abgereiſt.

Aus Schleswig-Holſtein, d. 18. Januar. Nach
der jüngſten Nummer des „Faedrelandet“ ſoll Lord Palmerſton
vorgeſchlagen haben, daß Schleswig einſtweilen und nur
bis dahin vollkommen unabhängig ſowohl von Deutſchland
als von Dänemark erklärt werde, bis die ſtaatsrechtlichen Ver-
hältniſſe deſſelben von den vermittelnden Machten feſtgeſtellt
ſind. Dieſe einſtweilige Unabhängigkeit ſoll nicht präjudizirlich
für die nachfolgende Uebereinkunft und für die Forderungen bei
der Parteien ſein. Wer Schleswig Zeit dieſes eigenthumlichen

witterzuſtandes verwalten ſoll, wird nicht erwaähnt.kortſchen Briefes an die Pommern.“ Der Landmann hat ſich nicht genannt, 3 zuſt ſoll, cht erwahnt
Wider Jedermanns Erwarten iſt die amtliche Anzeige des

ſtändiſchen Büreaus, die Einberufung der Deputirten zum 26. d.
nach Schleswig betreffend, erfolgt. Ob der Zuſammentritt unſe
rer Landesverſammlung nach vorhergegangener Vorfrage und
reſp. Zuſtimmung des Reichs-Kommiſſär Stedmann geſchieht,
durfte kaum zu bezweifeln ſein jedenfalls wird die Wirkſam-
keit derſelben eine kurze und für einen beſtimmten Zweck be
gränzte ſein Darlegung eines Geſammtausdrucks der ſchleswig

e dere ungeheure Ergebniß der Bitterfelder Oberrechenkammer holſteiniſchen Volksſtimmung in Bezug aufſ die bevorſtehenden

Der König hat 41,000 Thlr. Belohnungen an Staatsdiener ausgetheilt
50,000 Thlr. ſind für Orden Jagdſchloß und Wildpark ausgelegt, und

Friedensunterhandlungen.
Kaſſel, d. 16. Jan. Jn der heutigen Sitzung der
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Stände interpellirte Abg. v. Sybel die Landtagscommiſſion
daruüber, ob von Seiten der Regierung bereits etwas geſche
hen ſei, um deren Einverſtändniß mit dem ſtandiſchen Be
ſchluß vom 5. d. M., die Erhebung des Königs von
Preußen zum deutſchen Reichsoberhaupte betref-
fend, zu bethatigen.
furt und an anderen Orten um ein Großes vorwarts geruckt.
Das deutſche Parlament habe die öſterreichiſche Frage in
einer Weiſe entſchieden, daß nach menſchlicher Vorausſicht
kaum ein Zweifel uber den endlichen Ausgang dieſer Verfaſ
ſungsfrage übrig bleibe. Aus verſchiedenen Gegenden Deutſch
lands ſeien Erklärungen über Erklärungen in demſelben Sinne,
wie der dieſſeitige Beſchluß vom 5. d. M., eingegangen;
nicht weniger als 14 deutſche Furſten hatten theils in Frank
furt, theils in Berlin den Wunſch ausgeſprochen, die Krone
Preußen an die Spitze des deutſchen Reiches geſtellt zu ſe-
hen. Der Reichstag zu Frankfurt habe die öſterreichiſche
Frage vorgeſtern ſo entſchieden daß kein Zweifel über das
Nichteintreten Oeſterreichs in den engern Verband des deut-
ſchen Bundesſtaates obwalte, daher als das einzig Mögliche
und Nothwendige die Erhebung Preußens an die Spitze
Deutſchlands ſich herausſtelle. Mit je größerem Wetteifer
aber mehrere deutſche Regierungen in dieſem Sinne ſich be
eilt hätten, zuſtimmende Erklärungen zu geben, um ſo weni-
ger dürfe Heſſen in dieſem Wetteifer zurückbleiben, damit
nicht wieder Anlaß zu ſolchen Geruüchten gegeben werde, wie
ſie unlängſt durch die grundliche und erfreuliche Erklärung
des Miniſters des Auswartigen beſeitigt worden ſeien. So
wahrſcheinlich auch der vorhin angedeutete Ausgang ſei, ſo
ſei doch immer ein großer Unterſchied zwiſchen Wahrſchein-
üchkeit und Gewißheit, namentlich da das Gagern'ſche Pro-
gramm nicht in der urſprünglichen ſcharfen und reinen Faſ
fung angenommen worden. So rathſam nun in diplomati-
ſchen Dingen Vorſicht und Behutſamkeit ſei, ſo erheiſche
doch in dem vorliegenden Falle Heſſens und Deutſchlands
Intereſſe einen möglichſt ſchnellen Entſchluß; hier gelte es,
die Brucken hinter ſich abzubrechen. Nur durch eine katego
riſche Erklärung unſerer Regierung mit derſelben Ruückhalt-
loſigkeit, wie ſie von anderen Höfen abgegeben worden, ſei
es moglich, die Folgen des Beſchluſſes in der oſterreichiſchen
Frage, ſoweit dieſes an Heſſen liege, ſicher zu ſtellen. Die
Ständeverſammlung habe am 5. d. M., ohne dieſe Angele-
genheit, wie die Geſchäftsordnung es vorſchreibe, einem
Ausſchuß zu uüberweiſen, ihren Willen alsbald zu einem Akt
gemacht; einer ſolchen beſtimmten und dringenden Erklärung
hätte alsbald eine ebenſo beſtimmte Erkaärung der Regierung
folgen müſſen. Bei allem Vertrauen zu der Regierung halte
er es doch fur ſeine Pflicht, dieſe Angelegenheit wieder zur
Sprache zu bringen, und die Regierung um eine Erklärung
zu erſuchen. Der Landtagscommiſſar bedauerte, nicht
alsbald eine ſpecielle Erklärung geben zu können und ſich
dieſes fur eine der nächſten, vielleicht ſchon für die nächſte Si
ung vorbehalten zu müſſen. Wie übrigens die Regierung in

bieten in dem Antheil, welcher den Fürſten Deutſchlands an der Kraft undeziehung auf die deutſche Frage geſinnt ſei, das ſei durch münd-
liche und in öffentlichen Actenſtucken niedergelegte ſchriftliche
Erklärungen hinlänglich bekannt. v. Sybel:
terſchied zwiſchen der Frage der deutſchen Einheit im Allgemei-
nen und der Frage, wie ſolche auf einem beſtimmten Wege zu

Seit dem 5. ſei dieſe Frage in Frank

Es ſei ein Un-

erzielen ſei; gerade in letzterer Richtung habe die Staändever
ſammlung ſich ausgeſprochen. Er findet die Zuſicherung des
Landtagscommiſſars zu unbegrenzt und unbeſtimmt, und wünſcht,
daß ein Termin zur Abgabe der gewünſchten Erklärung be-
ſtimmt werde. Der Landtagscommiſſaär verſicherke, das
Seinige thun zu wollen, daß möglichſt bald eine beſtimmte Er-

Elärung erfolge.

München, d. 16. Jan. Nachdem der Biſchof vonAugsburg, Peter v. Richarz, auf die ihm bcehee, Man

eines Reichsrathes wegen ſeines Geſundheitszuſtandes ver
zichtet hat, hat der König ſtatt ſeiner vermöge offenen De
cretes vom 15. d. M. den Biſchof von Eichſtädt, Joh. Georg
v. Oettl, zum Reichsrathe ernannt.

Dresden, d. 19. Jan. Jn der heutigen Sitzung der
II. Kammer richtete der Abg. v. Trützſchler folgende Jnterpel
lation an das Miniſterium „Ob es gegen die proviſoriſche
Centralgewalt oder deren Organe ſeine Anſicht uüber die deutſche
Oberhauptsfrage mittelbar oder unmittelbar ausgeſprochen habe.“
Jn frankfurter Blättern ſei nämlich die Nachricht enthalten,
daß die ſächſiſche Regierung ſich dahin erklärt habe, daß die
deutſche Oberhauptswuürde der preußiſchen Krone zu übertragen
ſei. Staatsminiſter v. d. Pfordten entgegnet hierauf ſogleich,
daß der ſächſiſchen Regierung noch nie zu einer Erklärung in
dieſer Hinſicht Veranlaſſung gegeben worden ſei, dieſelbe werde
auch nie eine Veranlaſſung dazu ſuchen. Die Mittheilung der
frankfurter Zeitung müſſe auf einem Jrrthume beruhen.

Braunſchweig, d. 19. Jan. Am heutigen Tage iſt
hier ein neues Wechſelprozeßgeſetz publicirt, aus deſſen Ein
gange ſich ergiebt, von welchem Standpunkte unſere Regierung
die Geltung der Reichsgeſetze anſieht. Es lautet folgender
maßen: „Nachdem durch das Reichsgeſetz vom 26. November
1848, betreffend die Einführung einer allgemeinen Deutſchen
Wechſelordnung für Deutſchland, beſtimmt iſt, daß die in die
ſem Geſetze publicirte allgemeine Deutſche Wechſelordnung vom
1. Mai 1849 an in dem Deutſchen Reiche in Geſetzeskraft tre-
ten ſolle, ſo erlaſſen Wir zur Ausfuhrung dieſer reichsgeſetz-
lichen Beſtimmungen, mit Zuſtimmung des Ausſchuſſes der
Verſammlung der Abgeordneten des Landes, die nachfolgenden
Vorſchriften.“ Das Wechſelprozeßgeſetz tritt ebenfalls am
1. Mai d. J. in Kraſt.

Frankfurt a. M., d. 17. Januar. Dem Großher-
zoglich badiſchen Bevollmächtigten iſt vorgeſtern nachſtehen-
des Schreiben vom Pra ſidenten des Reichsminiſterraths zu-
gegangen

Der Reichsverweſer hat von der Erklärung Kenntniß [genommen,
durch welche Se. Königl. Hoheit der Großherzog von Baden den Entſchluß
ankündigt, ſich einem einzigen und ſelbſt erblichen Oberhaupte wenn ein
ſolches an die Spitze des deutſchen Bundesſtaates geſtellt werden ſollte, in
den großen gemeinſamen deutſchen Angelegenheiten nach den Verfaſſungs
Beſtimmungen wie ſie endgültig zu Stande kommen werden, unterzuord
nen. Jn dieſer hochherzigen Erklärung hat der Reichsverweſer mit inniger
Freude eine ſtarke Bürgſchaft des Gelingens des ſeiner Obhut anvertrauten
Werkes erkannt. Als der erſte Vertreter der nationalen Einheit Deutſch
lands, hat er den Unterzeichneten mit dem Auftrage beehrt, bei Sr. König-
lichen Hoheit den Ausdruck des Dankes zu übernehmen in welchem das
ganze Vaterland übereinſtimmen wird. Das badiſche Fürſtenhaus hat ſich
ein neues und unvergängliches Anrecht auf die Liebe des Volks erworben,
indem es ſeinen Namen einzuzeichnen eilte auf derjenigen Tafel der gemein
jamen Geſchichte, an welcher fortan, wenn die Hoffnung der Einigung nicht
ſcheitert, die theuerſten Erinnerungen des deutſchen Volks haften. Ganz
Deutſchland wird dem badiſchen Lande und ſeinem Fürſten zu dem gegebe
nen Beiſpiele Glück wünſchen und was jetzt als ein Opfer empfunden wer
den mag dafür wird hoffentlich eine nahe Zukunft weit höheren Erſatz

Würde des Ganzen zufallen wird. Die Zeit der Schwäche und Zerſplitte
rung Deutſchlands kann nicht die Zeit des echten Glanzes deutſcher Fürſten-
geſchlechter ſein. Der Unterzeichnete bittet den Herrn Bevollmächtigten für
Baden, dieſe Erwiederung zur Kenntniß des Großherzogs zu bringen.
Frankfurt a. M., den 13. Januar 1849. (gez.) Gagern.“

Wien, d. 16. Jan. Nach den heutigen Berichten aus
Peſth vom 14. dieſes befand ſich der Feldmarſchall Furſt
Windiſchgrätz noch dort. Die Operationen der Armee wer
den trotz der ſtrengen Jahreszeit fortgeſetzt. Der Banus von
Crogatien durfte binnen wenigen Tagen Peſth verlaſſen und
ſich zur Armee begeben. Aus Debreczin iſt die Nach-
richt vom 11. dieſes eingetroffen daß der Agitator Koſſuth



mit ſeinem Anhang dort eingetroffen war. Er wurde
von den ihm vorausgegangenen Magyaren mit vielfachen
Eljens begruüßt. Er nahm ſeine Wohnung im Gemeinde-
hauſe und verkündete dem Volke, daß er jetzt erſt in ſei
nem Element ſei. Das Gebäude des proteſtantiſchen Colle
giums befahl er fur die Sitzungen des Reichstages herzu
richten. Am 12. wollte er denſelben eröffnen. Bekanntlich
iſt der Kern der dortigen Bevölkerung proteſtantiſch und echt
magyariſch.

Der Fuürſt zu Windiſch-Graätz hat eine Proclamation er-
laſſen, worin Koſſuth, der ganze Landesvertheidigungs-Aus-
ſchuß und ſämmtliche ſogenannte Regierungs Kommiſſare fur
vogelfrei erklärt werden und worin allen Jurisdiktionen be
fohlen wird, dieſe einzufangen und an die nächſte Militair
Abtheilung auszuliefern.

Ungarn.
Raab, d. 8. Januar. Heute iſt hier folgende Kundma-

chung erſchienen Nachdem ſich in Betreff der Guültigkeit der
ungariſchen Geldnoten überhaupt, insbeſondere aber der Ein-
und ZweiguldenNoten, wegen des fühlbaren Mangels der für
den täglichen Verkehr ſehr benöthigten kleineren Geldſorte all
gemeine Beſorgniß zeigt, wird hiermit veroffentlicht, daß in Folge
eines Erlaſſes vom Herrn Feldmarſchall Fürſten Alfred zu Win-
diſchgrätz indeſſen noch bis in Hinſicht der höheren Geldnoten
Allerhöchſten Orts entſchieden werden kann, die ungariſchen Ein-
und Zweigulden Noten im vollen Werthe auch in allen kaiſer-
lichen Kaſſen angenommen werden. Graf Felix Zichy, koönig-
licher Kommiſſär.“

Von der öſterreichiſchen Grenze, d. 18. Jan.
Die amtliche Beſtätigung uber das Vordringen des General
Bem iſt nunmehr erfolgt; überraſchend klingt jedenfalls die
Angabe', daß Czernowicz von ihm genommen worden. Noch
uüberraſchender aber durfte es lauten, daß Ruſſen aus dem
benachbarten Podolien und der Moldau ſich zur Dispoſition
des commandirenden Generals ſtellten und in dieſem Augen-
blicke höchſt wahrſcheinlich ſchon eingeruckt ſind. Beglaubigte
Privatbriefe geben dieſe wichtige Thatſache als gewiß.

Jtalien.
Florenz, d. 10. Jan. Heute eröffnete der Großherzog

die Kammern. Er verſprach in ſeiner Eröffnungsrede, daß Tos-
cana ſich der Unabhangigkeitsrepublik aller übrigen italieniſchen
Staaten ganzlich anſchließen wolle.

Jn London ſind Briefe aus Neapel vom 30. v. M.
angelangt, welche anzeigen, daß die Feintſeligkeiten zwiſchen
Neaapel und Sicilien wieder begonnen haben. Milazzo ſoll
von den Sicilianern nach einem heißen Kampfe genommen wor-
den ſein und dieſe außerdem auch bei Meſſing einen andern
Vortheil davongetragen haben. Auch ſollen ſie, wie es hieß,
Lucian Murat zum Konig proclamirt haben.

Frankreich.
Paris, d. 16. Jan. Für die Auflöſung der National-

Verſammlung ſprechen ſich felgende Zeitungen aus: Journal
des Débats, Preſſe, Conſtitutionnel, Gazette de France, Union,
Courrier français, Opinion publique, Aſſemblée nationale, Pays,
Patrie, Liberté, Univers und Evénement. Drei andere: Na
tienal, Sièc e und Ere nouvelle, geben zu, daß die Verſamm-
lung ſich einen beſtimmten Schlußtermin ſetzen ſoll. Nur die
Ultrademokratiſchen Blatier: Démocratie pacifique, Réforme,
Répub.ique, Révolution démocratique et ſociale und Le Peu-
ple ſind gegen die Auflöſung. Ueber 60 Departements und 35

»General-Conſeils haben ſich bereits für die Auflöſung der ge-
genwärtigen „Rational. Verſammlung ausgeſprochen, und mehrere

Departements drohen ihren Abgeordneten, ſie nicht wieder zu
wahlen, wenn ſie nicht ihre Function niederlegen.

Das „Siecle“ verſichert, man habe die vom Marinemi-
niſter angeordneten Maßregeln zu Toulon ſehr übertrieben und
uberdieß unrichtig dargeſtellt. Die Schiffe wurden allerdings
ſeefertig gemacht, weil die Regierung bei den in Jtalien
moglicher Weiſe bevorſtehenden Ereigniſſen nicht unvorberei-
tet ſein wolle. Die Oeſterreicher könnten in die Legationen
einfallen und dadurch Frankreich zur Unternehmung einer
Expedition nothigen. Auch die Preſſe nennt das Gerucht,
daß Befehl zur Abſendung von 8——10,000 Mann nach Civita
Vecchia ergangen ſei, ein voreiliges der Miniſter habe blos
befohlen, die Regierungsdämpfer in Stand zu ſetzen damit
ſie fur jeden Fall bereit ſeien. Was die Expedition betreffe,
ſo werde ſie von mehreren Miniſtern gewuünſcht und ſei aller
dings Gegenſtand ernſtlicher Erwägung.

Großbritannien und Jrland.
London, d. 14. Januar. Die Lage Jrlands wird im-

mer hoffnungsloſer und ſie iſt nicht der wichtigſte Gegenſtand,
mit welchem das Parlament in der bevorſtehenden Seſſion ſich
zu beſchäftigen haben wird. Niemand kann indeß ſagen, wie
dieſem unglücklichen Lande geholfen werden ſoll. Was Jahr-
hunderte verſchuldet haben, wie ſoll das mit einem Male ge-
heilt werden konnen? Die letzten Nothjahre aber haben den
ganzen Krebsſchaden aufgedeckt, welcher dies durch naturlichen
Reichthum ſo ausgezeichnete Land einem in der civiliſirten Welt
beiſpielloſen Elende preisgegeben hat, und Jedem in England
dringt ſich die Ueberzeugung auf, daß endlich etwas geſchehen
muß, um die Schweſter-Jnſel vom Untergange zu retten. Die
Grunduübel Jrlands liegen in ſeinen kirchlichen und ſeinen Grund-
beſitz-Verhaltniſſen. Die letzteren ſind ſo ſchlimm als jene und
beide haben ſich gegenſeitig ergänzt, um den Ruin herbeizuführen
denn da die beſitzende wenig zahlreiche Klaſſe der reich ausge
ſtatteten anglikaniſchen Kirche angehört, die große arbeitende
Majorität des Volks aber aus Katholiken beſteht, deren Kirche
vom Staate nicht anerkannt und dotirt, alſo von den Almoſen
der arbeitenden Klaſſe unterhalten wird, ſo hat dies unnatur-
liche Verhaltniß einen tiefen Haß der beiden Theile gegen ein
ander erzeugt, welchen die Prieſter beider Kirchen eher genahrt
als beſchwichtigt haben. Die Religion wurde auf dieſe Weiſe
in Jrland nicht das Mittel zur Verſöhnung und Mäßigung,
ſondern die Fahne, unter welcher die zügelloſeſten Leidenſchaften
ſich entwickelien. Die Prieſter beider Kirchen tragen gleiche
Schuld.

Das Morning Chronicle“ enthält in einer ſeiner letzten
Nummern über die jetzt zur Entſcheidung kommende Oberhaupts-
frage in Deutſchland einen längeren Artikel, aus welchem deut-
lich hervorgeht, daß man eine Ernennung des Königs von
Preußen zum Kaiſer von Deutſchland in England nichts we-
niger als gern ſehen wurde, daß man aber dieſen Fall für ſehr
wahrſcheinlich hält. Der Artikel ſchließt mit folgenden Wor-
ten Mag nun Preußen an die Spitze Deutſchlands treten
oder nicht, immerhin hat es einen Beruf von großer Wichtig
keit zu erfüllen, einen Beruf, der uns füglich noöthigt, ſein Ver
halten mit aängſtlicher und unablaſſiger Aufmerkſamke.t zu beob-
achten. Denn wie auch immer die Einheitsbewegung, deren
Kriſis jetzt bevorſteht, ausfallt, iſt es mehr als wahrſcheinlich,
daß Preußen in einer oder der andern Weiſe, durch dieſe Be
wegung und in Folge der Urſachen, aus denen ſie entſtand, an
Macht und Anſehen bedeutend zunehmen wird. Aber noch ein
Umſtand kommt in Betracht. Jſt irgend einem Mitgliede der
europäiſchen Staatsgemeinſchaft ganz beſonders die Aufgabe ge
ſtellt, ſeinen Nachbarn das Beiſpiel eines feſten und zugleich
liberalen Conſervalismus zu geben, ſo iſt es die große Nation,
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welche an der Spitze Deutſchlands ſteht. Die Einführung ei-
ner liberalen und aufgetlärten Handelspolitik wird nicht die ge-
ringſte der Wohlthaten ſein, worauf wir von dem Einfluſſe
Preußens auf ſeine Nachbarn hoffen.

Spanien.
Madrid, d. 9. Jan. Zwiſchen Vich und St. Hippolytus,

an der cataloniſchen Grenze, kam es am 7. d. zwiſchen den Mon-
temoliniſten unter Cabrera und den königl. Truppen unter Con
cha zu einem morderiſchen Treffen, deſſen Ausgang ſich die koö
nigl. Truppen zuſchreiben. Cabrera mußte das Feld räumen
und hat die Flucht ergriffen.

Oſtindien.
Der Jndependance belge zufolge hat die neueſte oſtindi-

ſche Poſt folgende wichtige Nachrichten mitgebracht: 1) die Nach
richt von dem Abfall der indiſchen Truppen und dem Umſturz
der brittiſchen Autorität in Peſchawur; 2) die Nachricht von
der Niederlage eines Theils der Armee des Mulradſch bei einem
Angriff auf das engliſche Lager; 3) die Nachricht von der Ent-
deckung einer Verſchwörung zu Calcutta, die zum Zweck hatte,
alle Europäer zu ermorden und einen indiſchen Kaiſer auf den
Thron zu ſetzen, der über alle Beſitzungen der Kompagnie
herrſchen ſolle.

m

Morgen Dienstag den 23. Januar,
Verſammlung der Singakademieim Saale des Kronprinzen Abends Punkt 6 Uhr.
Geuübt wird: Der Elias, Oratorium von Mendelsſohn.

Der Vorſtand des Muſit-Vereins.

Entwurf der Gemeinde- Ordnung für den
Preußiſchen Staat.

(Schluß.)
S. 58. Der Bürgermeiſter hat die geſammte Sicherheits-, Ordnungs,

Geſundheuse Bau-, Feuer Gewerbe, Handels Strom und Waſ-
ſer Polizei, ſoweit ſie nicht in Gemäßheit der Verfaſſungs Urkunde beſon
deren Koniglichen Behörden übertragen iſt, unter der Leitung der vorge-
ſetzten Polizen Behörde in der Gemeinde zu handhaben.

Abſchnitt VlIl.Von dem Gemeinde Haushalt-
9. 59. Ueber alle Ausgaben, Einnahmen und Dienſte, welche ſich

im voraus beſtimmen laſſen entwirft der Gemeindevorſtand jahrlich im
Sep. ember einen Haushalis-Etat. Der Entwurf wied vierzehn Tagelang,
nach vorheriger Verkundigung, in einem oder mehreren von dem Gemeinde
rathe zu beſtimmenden Loktalen zur Einſicht aller Einwohner der Gemeinde
offengelegt und alsdann von dem Gemeinderathe feſtgeſtellt. Eine Abſchrift
des Etats wird ſofort dem Kreis Ausſchuſſe eingereicht.

g. 60. Der Gemeindevorſtand hat dafur zu ſorgen, daß der Haushalt
nach dem Etat gefuhrt werde. Ausgaben, welche außer dem Etat geleiſtet
werden ſellen, bedurfen der Genehmigung des Gemeinde Raths.

S. 61. Die Gemeinde Abgaben und die Geldbeiträge der Dienſte
(S. 48), ſo wie die Abgaben fur die Theilnahme an den Nutzungen v.
46), ſind durch den Cinnehmer zu erheben und von den Saumigen im
Sieuer- Executionswege beizutreiben.

S. 62. Die Rechnung iſt von dem Einnehmer vor dem 1. Mai des
folgenden Jahres zu legen und dem Gemeindevorſtande einzureichen. Die-
ſelbe wird in der nämlichen Weiſe wie der Etats Entwurf 59) offen
gelegt demnächſt von dem Gemeindevorſtande revidirt und dem Gemeinde
rathe zur Prüfung vorgelegt. Gleich nach der allgemeinen Prufung der
Rechnung hat der Gemeinderath die Rechtwäßigkeit der von dem Vorſtande
ertheilen Ausgabe- Anweiſungen und die Vollſtändigkeit und Richtigkeit der
Einnahme Ueberweiſungen zu prüfen. Der Gemeindevorſtand darf bei die
ſer Prüfung nicht zugegen ſein.

63. Jn den Gemeinden von weniger als 2500 Einwohnern iſt die
Rechnung mit den Rev.ſions und Abnahme Verhandlungen an den Kreis
Ausſchuß zur ſchließlichen Prüfung und Feſſiſtellung einzureichen welche
vor der Aufſtellung des Etats für das folgende Jahr bewirkt ſein muß.
Jn den größeren Gemeinden ſteht die Feſtſtellung der Rechnungen dem Ge-
meinderathe zu jedoch hat der Vorfitzende deſſelben eine Abſchrift des Feſt
ſtelungsbeſchluſſes ſofort dem Kreis Ausſchuſſe einzureichen.

g. 64. Ueber alle Theile des Gemeindevermögens hat der Gemeinde-
vorſtand ein Lagerbuch zu führen. Die darin vorkommenden Veränderun-

gen werden dem Gemeinde Rathe bei der Rechnungs Abnahme zur Ezklä-
rung vorgelegt

gemeinden zu beauffichtigen.

verletzt, ſo hat der Burgermeiſter die Ausführung zu unterſagen.

Abſchnitt VI.
Von den Sammt-Gemeinden-

S. 65. Die Gemeinden, welche zu einer Sammt Gemeinde (S. 7)
vereinigt ſind werden hinſichtlich ihrer beſonderen Angelegenheiten vertreſen
und verwaltet, wie in den vorſtehenden Abſchriften beſtimmt iſt, jedoch mit
der Maßgabe, daß 1) der Vorſitzende (Schulze Schultheiß ec.) des Gemein e
Vorſtandes zugleich den Vorſitz im Gemeinde athe führt und nicht Bür
germeiſter, ſondern Gemeinde Vorſteher heißt 2) bei Gemeinden von be
niger als 1000 Einwohnern der Landrath die in ſ. 30 dem Ober Präſi
denten beigelegten Verrichtungen nach Anhörung des Kreis Ausſchuſſes aus
zuüben hat. Für die gemeinſamen Angelegenheiten hat jede Sammt Ge
meinde einen Sammt-- Gemeinderath als Vertretung und einen Bürgermei-
ſter als Verwalter, ſo wie einen Beigeordneten zu deſſen Stellvertretung in
Verhinderungsfällen. Was zu den gemeinſamen Angelegenheiten zu rechnen
iſt, beſtimmt der Provinzial Ausſchuß nach Vernehmung der Gemeinde
Räthe der einzelnen Gemeinden.

S. 66. Jede Einzelgemeinde hat wenigſtens ein Mitglied zum Sammt-
Gemeinderath zu wählen. Jn Gemeinden von mehr als 250 Einwohnern
können mehrere Mitglieder gewählt werden. Die Zahl der letzteren hat der
Provinzial Ausſchuß feſt zu ſetzen. Die Wahlen werden von den Gemeinde
wählern nach den Vorſchriften über die Wahlen des Gemeinde Rathes und
unmittelbar nach dieſen Wahlen vorgenommen.

ſ. 67. Der Sammt Gemeinderath wählt jährlich einen Vorſitzenden
und einen Stellvertreter deſſelben aus ſeiner Mitte.

S. 68. Der Bürgermeiſter und der Beigeordnete werden von dem
Sammt-Gemeinderath auf mindeſtens 6 Jahre gewählt. Die Gewählten
bedürfen der Beſtätigung des Ober Präſidenten. Jn Bezug auf die Ver
ſagung der Beſtätigung und die dann erfolgende Ernennung kommen die
Beſtimmungen des S. 30 zur Anwendung.

H. 69. Der Bürgermeiſter und der Sammt-Gemeinderath haben in Be
zu auf die Angelegenheiten der Sammt- Gemeinde dieſelben Rechte und
Pflichten, welche dem Gemeinde Vorſtande und dem Gemeinde Rathe in
Bezug auf die Gemeinde Angelegenheiten beigelegt ſind.

H. 70. Der Bürgermeiſter hat außerdem die Verwaltung der Einzel-
Er kann, ſo oft er es angemeſſen findet, in

jeder Einzelgemeinde den Vorſitz im Gemeinderathe führen und muß die Be
rathungen über die Haushalts- Etats und die Rechnungen leiten, ſo wie
die Rollen (S. 53, 10) vollſtreckbar erklären. Jn Polizei- Angelegenheiten
iſt der Gemeinde- Vorſteher als Organ und Hülfsbehörde des Bürgermeiſters
zu betrachten.

S. 71. Jn welchem Verhältniſſe die Einzelgemeinden zu den gemein
ſchaftlichen Bedürfniſſen der Sammtgemeinde beizutragen haben, wird von
dem Provinzial-Ausſchuſſe nach Vernehmung der Gemeinderäthe der Einzel-
gemeinden feſtgeſetzt.

H. 72. Wenn eine oder mehrere Einzelgemeinden bei einer Angelegenheit
nicht betheiligt ſind, ſo haben deren Vertreter im Sammt- Gemeinderath
darüber nicht mit zu beſchließen.

Abſchnitt VaIi
Von den Gehältern und Penſionen.

9. 73. Die Mitglieder der Gemeinderäthe und Sammt-Gemeinderäthe
erhalten nur eine Vergütigung für ihre baaren Auslagen jedoch keine Rei-
ſekoſten. Die Bürgermeiſter haben Anſpruch auf Beſoldung. Die übrigen
Mitglieder des Gemeindevorſtandes werden in der Regel nicht beſoldet je-
doch bleibt es den größeren Gemeinden überlaſſen, ob ſie mit einer oder
mehreren Stellen im Gemeindevorſtande z. B. der eines Syndikus, Käm-
merers, Stadt Schulraths, Stadt Bauraths, Beſoldungen verbinden
wollen.

S. 74. Für den Fall, daß vor dem Amts- Antritte eines Beamten
eine Vereinbarung wegen des Gehalts nicht getroffen iſt, richtet ſich daſſelbe
nach den von dem Provinzial Ausſchuſſe nach Vernehmung des Gemeinde-
raths und beziehungsweiſe des Sammt Gemeinderathes feſtgeſtellten Beſol-
dungsſätzen. Den Bürgermeiſtern und den beſoldeten Mitgliedern des Vor
ſtandes ſind, wenn keine Vereinbarung wegen der Penſion getroffen iſt, fol
gende Penſionen zu gewähren des Gehaltes nach 6 jähriger Dienſtzeit,

des Gehaltes nach 12 jähriger Dienſtzeit, des Gehaltes nach 24 jäh
riger Dienſtzeit.

Abſchnitt IX.Von der Aufſicht über die Gemeinde- Verwaltung.
g. 75. Die Aufſicht über die Verwaltung der Gemeinde Angelegenhei

ten wird bei Gemeinden von mehr als 10,000 Einwohnern von dem Pro-
vinzial- Ausſchuſſe, bei den übrigen Gemeinden in erſter Jnſtanz von dem
Kreis-Ausſchuſſe, in zweiter Jnſtanz von dem Provinzial-Ausſchuſſe geführt.
Der letztere kann dem Kreis Ausſchuſſe Aufträge ertheilen.

H. 76. Beſchwerden' über Entſcheidungen in Gemeinde-Angelegenhei-
ten können nur innerhalb vier Wochen nach der Zu tellung oder Bekannt-
machung erhoben werden ſofern ſie nicht durch die Beſtimmunnen dieſes
Geſetzes an andere Friſten geknüpft ſind.

77. Wenn der Gemeinde-Rath einen Beſchluß gefaßt hat, welcher
deſſen Befugniſſe überſchreitet, die Geſetze oder das allgemeine Jntereſſe
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ſelbe iſt alsdann verpflichtet, ſofort die Entſcheidung des Ober Präſiden
ten einzuholen und den GemeindeRath davon zu benachrichtigen. Der
OberPräfident hat ſeine Entſcheidung nach Berathung mit dem Provin
zialAusſchuſſe unter Anführung der Gründe zu geben. Erfolgt dieſe Ent
ſcheidung nicht innerhalb ſechs Wochen, ſo iſt der Beſchluß von Rechts
wegen vollziehbar.

g. 78. Wenn der GemeindeRath es unterläßt oder verweigert, die
der Gemeinde geſetzlich obliegenden Leiſtungen auf den HaushaltsEtat zu
bringen oder außerordentlich zu genehmigen, ſo läßt der OberPräſident,
nach Berathung mit dem Provinzial2usſchuſſe, unter Anführung des Ge
ſetzes die Eintragung in den Etar von Amts wegen bewirken oder ſtellt
beziehungsweiſe die außerordentliche Ausgabe feſt. Sdez z Gegen die Entſcheidung des Ober Präſidenten ſteht in den
gätlen der F. 77 und 78 dem GemeindeRathe innerhalb 10 Tagen die

Berufung an den Miniſter des Jnnern zu.
H. 80. Der König kann einen Gemeinde Vorſtand einen Gemeinde

Rath oder einen Sammt-Gemeinderath vorläufig ſeiner Verrichtungen ent
heben und dieſelben beſonderen Kommiſſarien übertragen. Die ſchließliche

Beſtimmung erfolgt alsdann durch ein Geſetz. iH. 81. Jn Betreff der Suspenſion, Entſetzung und unfreiwilligen
Entlaſſung der Bürgermeiſter, Vorſteher und ſonſtigen Gemeindebeamten
kommen die darauf bezüglichen Geſetze zur Anwendung.

Abſchnitt X.Vorübergehende Beſtimmungen.
H. 82. Die zur Ausführung dieſes Geſetzes erforderlichen vorüber-

gehenden Beſtimmungen werden von dem Miniſter des Jnnern getroffen.
83. Zuvörderſt iſt die Bildung angemeſſener Gemeinde und

Sammt- Gemeindebezirke, wo ſolche noch nicht beſtehen zu bewirken.
Insbeſondere ſollen überall einzelne Beſitzungen und Güter welche noch
keiner Gemeinde angehören, für Gemeinden erklärt oder zu Gemeinden
vereinigt oder mit beſtehenden verbunden werden.

H. 84. Die beibehaltenen oder nach H. 83 neu gebildeten Gemeinden
und Sammt- Gemeinden (Bürgermeiſtereien Aemter) ſollen nicht eher ei
ner Veränderuug unterliegen als bis das gegenwärtige Geſetz vollſtändig
ausgeführt iſt und ſowohl der neue Gemeinderath als der Bezirks- Ausſchuß
mit ihrem Gutachten vernommen worden ſind.

H. 85. Was die Verrichtungen des Gemeinderathes, des Gemeinde-
Vorſtandes, des Bürgermeiſters, des Kreis und des Provinzial-Aus-
ſchuſſes betrifft, ſo ſollen dieſelben wo und ſo lange dergleichen Behörden
noch nicht vorhanden ſind, von denjenigen Behörden ausgeübt werden,
welche der Miniſter des Jnnern bezeichnen wird.

H. 86. Der Zeitpunkt, mit welchem in den einzelnen Gemeinden die
Einführung gegenwärtiger Gemeinde Ordnung beendigt ſein wird, iſt
durch das Amtsblatt des Bezirks zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.
Von dieſem Zeitpunkte an treten für die betreffenden Gemeinden die bis-
herigen Geſetze und Verordnungen über die Verfaſſung der Gemeinden
außer Kraft.

H. 87. Die ſeitherigen, nicht auf Kündigung oder nicht kommiſſariſch
angeſtellten Ober-Bürgermeiſter, Bürgermeiſter, Amtleute oder ſonſtigen
Gemeinde Beamten welche bei Einführung der gegenwärtigen Gemeinde
Ordnung nicht in ihren Aemtern und Einkünften belaſſen werden, haben,
ſofern nicht ſür dieſen Fall bereits früher eine anderweitige verbindliche
Beſtimmung getroffen worden iſt, einen Anſpruch auf Penſion, welche von
den betheiligten Gemeinden zu leiſten iſt. Die Penſion beträgt: 1) für
die auf Zeit gewählten Beamten ſo viel als ihnen nach Ablauf der Wahl
periode zugeſtanden haben würde 2) für alle übrigen Beamten nach
kürzerer als 12jähriger Dienſtzeit nach mehr als 12jähriger Dienſt-
zeit nach 24jähriger Dienſtzeit des ſeitherigen reinen Dienſtein-
kommens. Ueber die Penſions- Anſprüche entſcheidet die Regierung. Ge-
gen dieſe Entſcheidung findet die Berufung auf richterliche Entſcheidung
ſtatt. Ungeachtet der Berufung iſt die feſtgeſetzte Penſion vorläufig zu
zahlen.

Entwurfeiner

Kreis-, Bezirks- und Provinzial-Ordnung.
Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preu-

en c. C.vero den mit Zuſtimmung der Kammern was folgt:

Art. 1. Den Kreiſen Bezirken und Provinzen ſteht die Selbſtver
waltung ihrer Angelegenheiten unter Mitwirkung der Staats- Regierung
zu. Die Organe der Staats- Regierung ſind die Landräthe, Regierungs
Präſidenten und Ober- Präſidenten ſie werden vom Könige ernannt.

Art. 2. Kreis und Provinzial- Angelegenheiten ſind Errichtung,
Einrichtung und Veränderung von Kreis und Provinzial-Jnſtituten, An
lagen im beſondern Jntereſſe des Kreiſes oder der Provinz (Straßen,
Kanäle Meliorationen 2c.), Erwerbung, Benutzung und Veräußerung
von Kreis und Provinzial-Eigenthum. Zu den Bezirks- Angelegenheiten
gehören die BezirksStraßen und die Jnſtitute, welche Eigenthum eines
Bezirkes ſind. Was außerdem als Kreis Bezirks- und ProvinzialAn-
gelegenheit zu betrachten iſt, beſtimmen die Geſetze.
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Titel E.Von den Kreiſen.
Art. 3. Begränzung. Die Kreiſe bleiben in ihrer gegenwärtigen Be

gränzung beſtehen. Veränderungen der Kreisgränzen können nur durch
Geſetz erfolgen.

Art. 4. Kreis Verſammlung.
Ueber die Kreis Angelegenheiten beſchließt die Kreis Verſammlung.

Kreis Ausſchuß.
Der Kreis- Ausſchuß iſt mit der Verwaltung der Kreis Angelegenheiten

beauftragt.
Art. 5. Kreiſe, die nur aus Einer Gemeinde oder Sammtgemeinde

beſtehen, haben keine Kreis- Verſammlung und keinen Kreis-Ausſchuß. Die
Verrichtungen derſelben werden von den Gemeinde Vertretungen und den
Gemeinde Vorſtänden ausgeübt.

Art. 6. Wahl der Kreis Verſammlung.
Die Kreis- Verſammlung beſteht aus 20 Kreis- Abgeordneten, wenn der

Kreis nicht mehr als 30,000 Einwohner hat. Jn den übrigen Kreiſen tritt
für jede Vollzahl von 3000 Einwohnern noch ein Abgeordneter hinzu.

Art. 7. Die Kreis Abgeordneten werden von den Gemeinde Wählern
ne gewählt. Wählbar iſt jeder Gemeinde Wähler des

reiſes.
Art. 8. Die Kreis-Wahlbezirke werden von dem Kreis-Ausſchuſſe nach

Maßgabe der Bevölkerung in der Art feſtgeſtellt, daß in keinem Wahlbe-
zirke mehr als drei Abgeordnete zu wählen find.

Art. 9. Die Kreis Abgeordneten werden auf drei Jahre gewählt. Die
Wahl verliert ihre Wirkung mit dem Aufhören der Bedingungen der Wähl-
barkeit. Alljährlich ſcheidet ein Drittel aus und wird durch neue Wahlen
erſetzt. Die Ausſcheidenden können wieder gewählt werden.

Art. 10. Jn jedem Jahre finden die Wahlen zur regelmäßigen Er
gänzung der Kreis- Verſammlung am letzten Dienſtage des Monats Novem-
ber ſtatt. Außergewöhnliche Wahlen zum Erſatz innerhalb der Wahlperiode
ausgeſchiedener Mitglieder werden durch den Landrath veranlaßt. Der Er-
ſatzmann tritt nur für die Periode ein für welche der Ausgeſchiedene ge
wählt war.

Art. 11. Die Wahl wird von dem Bürgermeiſter derjenigen Gemeinde
geleitet, in welcher nach der Beſtimmung des Kreis Ausſchuſſes die Wahl
ſtattfindet. Enthält eine Gemeinde mehrere Wahl Bezirke, ſo ernennt der
Bürgermeiſter für jeden Wahl-Bezirk einen WahlKommiſſarius.

Art. 12. Für das Wahlverfahren gelten die Vorſchriften der Ge
meinde Ordnung über die Wahl der Gemeinderäthe (88. 17 24). Die
vom Wahlvorſtande unterzeichneten Wahlprotokolle werden dem Provinzial
Ausſchuß urſchriftlich eingereicht, welcher über die etwa eingehenden Recla
mationen entſcheidet und alsdann ſämmtliche Wahlverhandlungen dem Land
rathe überſendet. Der Landrath hat das Reſultat der Wahlen durch das
Kreisblatt oder, wenn ein ſolches nicht erſcheint, durch das nächſte öffent
liche Blatt unverzüglich bekannt zu machen und jedem gewählten Abgeordneten
gleichzeitig einen Auszug aus dem Wahlprotokolle zu überſenden, die Wahl
protokolle ſelbſt aber der nächſten Kreis Verſammlung zu übergeben.

Art. 13. Befugniſſe der Kreis-Verſammlung.
Die Kreis- Verſammlung verpflichtet alle Kreis- Einwohner durch ihre in

Kreis Angelegenheiten gefaßten Beſchlüſſe. Sie hat insbeſondere das Recht,
für Kreis Angelegenheiten ſo wie zur Beſeitigung eines Nothſtandes, Aus
gaben zu beſchließen und dieſelben auf die Gemeinden des Kreiſes zu ver
theilen. Jn gleicher Weiſe hat die Kreis- Verſammlung auch diejenigen Ab
gaben welche nach Kreiſen aufzubringen ſind zu vertheilen, inſofern nicht
das Geſetz in anderer Weiſe darüber beſtimmt.

Art. 14. Zu allen Beſchlüſſen, durch welche die Gemeinden des Krei-
ſes zu Beiträgen über drei Jahre hinaus oder zu Leiſtungen von mehr als
10 Prozent der direkten Staatsſteuern verpflichtet werden ſollen, iſt die
Genehmigung der Miniſter des Jnnern und der Finanzen erforderlich.

Art. 15. Zur Abwehr oder Milderung eines dringenden Nothſtandes
im Kreiſe kann die Kreisverſammlung ohne weitere Genehmigung die Er
hebung einer einmaligen KreisAbgabe bis zu 5 Prozent der direkten Staats
ſteuern ſelbſt dann beſchließen, wenn der Geſammtbetrag der von den Ge-
meinden des Kreiſes aufzubringenden Kreis- Abgaben 10 Prozent der Staats
ſteuern überſteigt.

Art. 16. Beſchlüſſe über Anleihen der Kreisgemeinden bedürfen der
Genehmigung des Provinzial Ausſchuſſes.

Art. 17. Die Kreisverſammlung ſtellt alljährlich die Kreisrechnung
und den Kreis-Etat feſt. Alle Einnahmen und Ausgaben des Kreiſes ein-
ſchließlich derjenigen Leiſtungen welche das Geſetz für eine Laſt des Kreiſes
erklärt, müſſen in den Etat aufgenommen werden.

Art. 18. Berathungen der Kreis Verſammlung.
Die Kreis- Abgeordneten verſammeln ſich alljährlich am erſten Dienstage

des Monats März um 10 Uhr Morgens am Sitze des Landraths Amtes
zur gewöhnlichen Sitzung. Außerordentlich kann die Kreis Verſammlung
durch den Landrath zu jeder Zeit mittelſt ſchriftlicher Einladung unter An
gabe der Veranlaſſung einberufen werden. Die Einberufung muß erfolgen,
wenn ſie von mehr als einem Viertel der Mitglieder der Kreis- Verſamm
lung verlangt wird. Der Tag und die Veranlaſſung der ordentlichen Sitzung
muß durch den Landrath öffentlich bekannt gemacht werden.
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Art. 19. Unter dem Vorſitze des an Jahren älteſten Abgeordneten, Eiſenbahn -Aetien.
ie beiden iu Abgeordneten als Schriftführer und Stimmzäh-Ve welchem die e r i Kreis Verſammlung in der regelmäßigen Stamm Zf. Prioritäts 3f.

ler zur Seite ſtehen f die Dauer Actien Vetienirch Sitzung (Art. 18) ihren Vorſitzenden und zwei Schriftführer auf die d t Berl Anhalt 4 à W
eines Jahres. Die Kreis Verſammlung regelt ihren Geſchäftsgang durch Brie r 60 v r. Hamb. 921 8.
eine GeſchäftsOrdnung. ir do. Hamb. 4 601, B. do. II. Serie 88 bzArt. 20. Die Sitzungen der Kreis Verſammlung find öffentlich. Für do. St.Star. 4 89 bz. u. B o peid. 4 84 B.

Gegenſtä Beſchluß die Oeffentlichkeit ausgeſchloſſen do. St. «60 u do. do. 5 95 bz. u. Bun ttthe Gepenſande ten das Siſgte e awerden. Mgd. Hlbſt. 4 B. z. zC Mgd. Leipz. 4 eArt. 21. Die Kreisverſammlung kann nicht beſchließen, wenn nicht de. Leipziger 4De mehr als die Hälfte ihrer Mitglieder zugegen iſt. Die Beſchlüſſe der Kreis- Halle Thür. 4 51 bz. h a n d
den verſammlung werden durch abſolute Stimmenmehrheit der Anweſenden Cz(n Mind. v S r ar a e

efaßt. de. Aachen 4 52 G. 53 B. a 7e t 22. Die Mitglieder der Kreisverſammlung erhalten keine Ver Bonn Cöln 5 S 9 e e

der gütung oder Entſchädigung er et J 65 Düſſeld.-Eif.ritt Art. 23. Der Landrath oder deſſen Stellvertreter wohnt den Sitzun Steel. a 5 72 v 5. Rſchl.-Märt. 4 87 bz. u. B
gen der Kreisverſammlung bei und muß auf Verlangen zu jeder Zeit ge KRſchl.s phn. j do. do. 5 688 à bz.

ern hört werden. de Zweigbhn.! 941 G do. III. Serie] 5 94 G.Oſchl. Lit. A. 3 v 42/des Art. 24. Vom Kreis Ausſchuſſe. de iſt. u G. do. Zwgbhn. 4,Der Kreis Ausſchuß beſteht aus dem Landrathe und vier von der Kreis CofelOderb. do. do. 5 781 Bach verſammlung aus ihrer Mitte gewählten Mitgliedern. Die Wahl erfolgt Bretl Freib. T Oberſchl. 4
be nach abſoluter Stimmenmehrheit auf 4 Jahre jedes Jahr ſcheidet ein Mit- KrakObſchl. et Krak. Obſchl. 4 72 B.

glied aus und wird durch eine Neuwahl erſetzt. Die Ausgeſchiedenen kön- Berg Murt. 4 59 6. CoſelOderd. 5 9517, GDie nen wieder gewählt werden. Der Austritt aus der Kreisverſammlung hat Staro. poſ 1 7 b. Steel.-Bohw. 5 88 bz.
v den Austritt aus dem Ausſchuſſe zur Folge. BriegNeiſſe D do. II. S 4ten Art. 25. Die Wahlen zur regelmäßigen Ergänzung des Kreis Aus x

ſchuſſes finden alljährlich in der regelmäßigen Sitzung der Kreis Verſamm- Quitt.- B. Ausländ.r lung ſtatt. Außergewöhnliche Wahlen zum Erſatze der innerhalb der Wahl Mgd.Wintb. 4 13/, G. Stamm-
7 periode ausgeſchiedenen Mitglieder werden durch den Landrath veranlaßt. Nach Maſtr. Actien. 4
Er Die ausſcheidenden Mitglieder des Kreis Ausſchuſſes bleiben bis zum Ein- Th. Vb.Bhu. Leipz. Dresd
4 tritte der neugewählten Mitglieder im Amte. n Wert. r

Art. 26. Der Kreis Ausſchuß hat die Angelegenheiten der Kreis Kor Ausl. Qb. Kar re
nde poration zu verwalten, die Beſchlüſſe der Kreis Verſammlung vorzuberei Peſth. 26 Fl. 4 i iel Rahl ten und auszuführen, den Rendanten und die etwa ſonſt erforderlichen Fr. W. Ndb. 4 39 à 39 u
der Beamten der Kreis Korporation zu ernennen und deren Geſchäftsführung (Mcklb. Thlr.

zu leiten und zu beauffichtigen, die Kreis Korporation, Dritten gegenüber, Getreid epr eiſe.
Ge zu vertreten und die ihm ſonſt durch die Geſetze überwieſenen Verrichtungen Mach Berliner Scheſtel end preny, Selde.)
Die auszuüben. Der Kreis Ausſchuß giebt ſeine Meinung über alle ihm auf (Rach Berline
al Grund der Geſetze oder durch die Staatsregierung vorgelegten Gegen- Dre 5 20. m 2 2 62

la ſtände ab. Weizen 1 Swb- Art. 27. Jn dringlichen Sachen übt der Kreis Ausſchuß die der Kreis Roggen o 28 7 2 ha
das Verſammlung vorbehaltenen Befugniſſe aus. Jn dieſem Falle muß die Gerſte 27 z „17 ent Genehmigung der Kreis Verſammlung nachträglich eingeholt werden. Zur Hafer 15
ten Bewilligung von Steuern und Veränderungen des Etats iſt der Ausſchuß Magdeburg, den 20. Januar. (Nach Wispeln.)

Art. 28. Zahlungs Anweiſungen auf die etatsmäßigen Kreis Fonds e D. 30 Haſer 14 116
i des Kreis Aus Roggewerden durch den Ausſchuß verfügt. Alle Ausfertigungen de

in ſchuſſes werden durch den Landrath oder deſſen Stellvertreter und ein ande- Berlin, den 20. Januar.cht, itglied des Ausſchuſſes unterzeichnet. (Schluß folgt in der Beilage.) Weizen nach Qualität 52——56res Mitglied de ſchus e e e e Roggen loco r 2 ger e pr. Frühjahr S2pfd. r.Ab Frem d enliſte. Gerſte, große, loco 22-24icht Angekommene Fremde vom 20. bis 21. Januar e flieine 19--21

3 f itä 15 16t Goldnen Ring Hr. Amtm. Küders a. Petersdorf. Die Hrrn. Kaufl. Hafer M n r 758 rals n hen h Doch ler e. r Mudlenbeſ. Aſchof v. Gübel loco Br. badi Hr. Mühlenbaumſtr. Göchin a. Steinfurt. r dieſen Mongt 13 à 131/,
Engliſcher Hof: Die Hrru. Kaufl. Zauſſet a. Paris, Dannheiſer a. Den /gedr. 19 Br. n. d

des Berlin, Radetzki a. Poſen, Scheitz a. Gotha. Hr. Oekon. Bohr a. Febr. März 13 Br., 12 bz G.
Er Frankenhauſen. Wärz/Aprit 128 à 12its Schwarzen Bär: Hr. Buchhdlr. Lindhof a. Mainz. Die Hrrn. Kaufl. Avril Mai 125/, à 122, F.Ge- Stuéger a. Glogau, Horn u. Körner a. Leipzig. Mai/ Juni 12 à 12 4

ats eeinöl loco 9 Br. d à bi.Mohnöl 17 Lieferung 17.der Fonds und Geld-Cours. h i ieflrung 13Berlin den 20. Januar SüdſeeThran 102/, r 10/,.ing r Tr. T Bed. T f. BSrief. Geld. Spiritus loco ohne Faß 14 bz.in 4 90 pr. Jan. 15 nominell.iſes Pr. Freiw. Anl. 5 100* Pomm. Pfndbr. 3 Febr. 15 do.Et. SchuldSch. 72/0 79 Er e vor zu 90 Wer März 158, do.

98 en e e 13 7ing Br. Siadi-Svl. 98 o pr. k. N. Sch. 31e/, n r Fagle aig, Wer 9fenher, 83 Frorched'or. 137 13 am 21. Januar Morgens 6 Uhr am Unterpegel 8 Fuß 8 Zoll.
m Großh. Poſ. do. 96 And. Goldm. à 127, 12 Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg
ing do. do. Thlr. s am 20. Januar Nr. 3 und Zoll.Oſtpr, Pfandbr. 32/3 902/, 907, Disconto



Bekanntmachungen.
Nachverzeichnete Briefe ſind an die de-

ſignirten Empfänger nicht zu beſtellen ge
weſen und deshalb zuruckgeſchickt worden.
Die Abſender werden zur ſchleunigen Abho-
lung und Ausloſung hiermit aufgefordert.

1) An die Buchhandlung von Jacob
u. Cahn in Leipzig. 2) An M. Wendt
hier. 3) An Hrn. Conducteur Nebelung
in Deſſau. 4) An Hrn. Student Laute
in Tonndorf. 5) An Frau Ober-Apell.
Räthin Schilling in Leipzig. 6) An
Hrn. Pol. Serg. Heſſe in Buko bei
Magdeburg. 7) An Hrn. Guſtav Klar-
ner in Berlin. 8) An Hrn. v. Eller-
Eberſtein in Patthorſt bei Elberfeld.
9) An Hrn. Laſtgardt zu Nürnberg.
10) An Hrn. Kfm. Kunze in Aſchers-
leben mit 5 F 4 11) An Hrn.
Schumann in Mausdorf bei Zeitz,
nebſt 1 Packet P. V. Zeitz 1 12) An
den Patriotiſchen Verein in Wittenberg.
13) An Frau Wittwe Harras in Lich-
tenau bei Caſſel. 14) An Hrn. Braut-
hofen, Schauſpieler in Ballenſtädt.
15) An den Fuüſilier Carl Gewinner
in Magdeburg. 16) An den Ortsrich-
ter N. in Perlſtaädt bei Weimar. 17)
An Hrn. Schultheiß Albrecht in Köch-
ſtädt. 18) An Hrn. Superintendent
Schwedler in Barswalde. 19) An

rn. Lorentz hier. 20) An Madame
Maaſch in Zeſchdorf bei Brandenburg.
21) An den Schmiedemeiſter Dornblud
in Großkugel. 22) An Hrn. Weber
in Crööllwitz. 23) An Hrn. Faärber
Zeitſchel in Naumburg. 24) An Hrn.
Verwalter Roöſer in Merzin bei Cöthen.
25) An Hrn. Candidat Herter in Ei-
lenburg. 26) An Frau Majorin Mel-
chur in Soeſt. 27) An Hrn. D. Brugg
in Tanneburg bei Halberſtadt. 28)
An Hrn. F. G. Asmus in Lommatſch.
29) An die Zuckerfabrik in Mucrena bei
Eilenburg. 30) An Mitſchke Comp.
in Merſeburg. 31) An Frau Lieut.
Erdmann in Sangerhauſen. 32)
An Frau Dr. Prophet in Calbe a/S.
33) An Hrn. Candidat Richter in Dah-
len bei Zieſar. 34) An Hrn. Dr. meld.
Meier in Ludwigsluſt. 35) An den
Couſat Johann Fiſe in Neudamm.
36) An den Gardewehrmann Aug. Kai-
ſer in Brandenburg. 37) An den
Opernſänger Hrn. Roſe daſ. 38) An den
Eiſendreher Hauſe in Bernberg. 39)
An Hrn. Seilermeiſter Kurt h in Chem-
nitz. 40) An Hrn. O. L. G. Refer. Klaus-
mann in Halberſtadt. 41) An Hrn.
J. C. Cohen in Deſſau. 42) An Frl.
Dachmann in Schloß Detzel bei Neu-
haldensleben. 43) An Hrn. F. Ramann

in Dorotheenthal bei Arnſtadt. 447
An den Grenadier Friedrich Peter in
Brandenburg. 45) An den Lackirer-
gehulfen F. H. Kreß in Chemnitz. 46)
An Hrn. Dr. Wilh. Neumann in
Berlin. 47) An den Tuſchlermeiſter
Schiffmann daſ. 48) An den Zimmer-
meiſter Liſche in Schköna bei Hanchen.
49) An Hrn. Buchhdlr. Schulze hier.
50) An den Schneidermſtr. Sommer
hier. 51) An den Schauſpieler Rauſch
hier. 52) An Auguſte Wolf hier. 53)
An den Gaärtnergehuülfen Speer in Leip-
zig. 54) An Hrn. Weber daſ. 55)
An Hrn. Fabrikanten Aug. Kießling
daſ. 56) An Hrn. Lieut. Bennecke in
Halberſtadt. 57) An Hrn. Schiffs-
agenten W. Schröödter in Hamburg.

Halle, den 20. Januar 18419.
Königl. Ober-Poſt-Amt.

Göſchel.

Nutzholz-Verkauf.
Dienstag, den 30. Januar d. J.,

von Vormittags 9 Uhr an ſollen
in dem Rathskeller zu Wippra aus
dem Unterforſte Schiefergraben, Hauung
Langehain, unmittelbar bei dem Forſt
hauſe nachſtehende Nutzholzer offentlich
meiſtbietend verkauft werden, als:

circa
83 Stück Eichen bis 38 Zoll Stärke,
13 Roth- und Weißbuchen,
6 Ahorn für Siellmacher und
6 Birken) Tiſchler,

Klafter eichen Nutzholz erſter Sorte,

5 zweiter3 i dritterbuchen

Der Herr Foörſter Nickoll auf Schiefer
graben iſt angewieſen, den Käufern das
Holz auf Verlangen vorzuweiſen.

Bei Eröffnung des Termins werden die
Verkaufsbedingungen bekannt gemacht und
wird nur vorläufig bemerkt, daß die Käu-
fer ihres Kaufpreiſes auf Erfordern
gleich im Termine anzuzahlen haben.

Wippra, den 18. Januar 1849.
Der Oberfoörſter Hoffmann.

Taubſtummen- Anſtalt.
Von einer wohlthaätigen Frau aus Un-

ter-Peißen empfing obige Anſtalt 20
mit dem Motto: Einen fröhlichen Geber
hat Gott lieb.“ Eten ſo girgen 5
von Herrn Carl Hädicke aus Senne
witz bei Trotha ein. Unſern herzlichen
Dank.

Halle, den 20. Januar 1819.
Klotz.

Gebauerſche, Buchdruckerei.

Friſcher Kalk und Mehlkalk, Mittwoch
den 24. Januar in der Kirchnerſchen
Ziegelei am Klausthor.

Bekanntmachung.
Ein mit guten Zeugniſſen verſehener

ruſtiger Mann der mit Gewehren und
Pferden gut umzugehen weiß, findet ſo-
fort als herrſchaftlicher Waldaufſeher ein
Unterkommen. Frankirte Offerten K. W.
bezeichnet, befördert die Expedition des
Couriers.

e nene

Tapeten-Auetion.
Freitag, den 26. d. M., Nachmittags

1 Uhr ſollen gr. Ulrichsſtr. Nr. 20 eine
große Partie franzöſiſche und deutſche Ta
peten nebſt Borden, paſſend zu großen
und kleinen Zimmern, meiſtbietend ver-
kauft werden. J. H. Brandt,

Auct.-Commiſſ. u. Taxator.

Ein Revierjäger wird geſucht durch
A. Kuckenburg.

Morgen Dienstag Concert
im großen Saale des Thüringer Bahn-

hofes
auf der Holz und Stroh Harmonika und
dem Cymbal, mit Geſang, gegeben
von H. Liebermann und ſeinem 13fjäh-
rigen Sohne aus Willna in Ruſſiſch-
Polen, unter Mitwirkung der Familie
Drechsler.

(Die Programme ſind im Saale aus-
gelegt.)

Anfang 2' Uhr.
Entrée 2 Familien 5 A.

Herr Liebermann aus Willna hat
auf der Holz Harmonika und dem Cym-
bal eine bedeutende Fertigkeit und Sicher-
heit, ſo daß ſeine Leiſtungen als ſehr be-
achtenswerth mit Recht zu empfehlen ſind.

Deſſau, d. 8. Juni 1848.
Dr. Friedrich Schneider,

Herzogl. Deſſauiſcher Hof Kapellmſtr.

in G
Familien Nachrichten.

Todes- Anzeige.
Den hierſelbſt am Abend des 15. Ja-

nuar d. J. nach kurzem Krankenlager in
Folge einer Schlagberuührung im 7?ſten
Lebensjahre erfolgten Tod meines geliebten
Onkels, des Gymnaſial Oberlehrers a. D.
Herrn Dr. Victor Gottlieb Grunert,
beehre ich mich Verwandten und Freunden
deſſelben ganz ergebenſt anzuzeigen.

Marienwerder, ten 17. Jan. 1849.
Grunert, Königl. Forſt-Jnſpecior.



Beilage zu Nr. 18 des Couriers, Halliſcher Zeitung für Stadt und Land.
Montag, den 22. Januar 1849.

Entwurf einer Kreis, Bezirks- und Provinzial
Ordnung.

(Schluß.)
Art. 29. Die Geſetze beſtimmen die Befugniſſe des Kreis Ausſchuſſes

in Bezug auf die Angelegenheiten der Gemeinden des Kreiſes.
Art. 30. Die Mitglieder des Kreis Ausſchuſſes werden vor ihrem

Amts Antritte durch den Landrath in Amt und Pflicht genommen.
Art. 31. Der Kreis Ausſchuß verſammelteſich zur regelmäßigen Si

zung mindeſtens einmal monatlich. Außerordentliche Sitzungen veranlaßt
der Landrath nach Bedürfniß.

Art. 32. Der Ausſchuß regelt ſeinen Geſchäftsgang durch eine Ge
ſchäftsordnung, welche der Genehmigung des Ober Präſidenten bedarf.
Die Mitglieder des Kreis Ausſchuſſes erhalten nur eine Vergütung für ihre
baaren Auslagen.

Art. 833. Der Landrath hat im Ausſchuſſe den Vorſitz und bei Stim
mengleichheit die entſcheidende Stimme.

Art. 34. Zur Gültigkeit eines Beſchluſſes iſt die Anweſenheit des Vor
ſitzenden (oder ſeines Stellvertreters) und zweier anderen Mitglieder des Aus
ſchuſſes erforderlich. Die Beſchlüſſe werden nach Stimmenmehrheit gefaßt.

Art. 35. Der Landrath iſt verpflichtet, die Ausführung derjenigen Be
ſchlüſſe des Kreis Ausſchuſſes oder der Kreis Verſammlung welche deren

Befugniſſe überſchreiten die Geſetze oder das allgemeine Intereſſe verletzen,
vorläufig zu unterſagen. Er muß alsdann ſofort die Entſcheidung des Ober

FPräfſidenten nachſuchen und hiervon gleichzeitig den Vorſitzenden der Kreis
Verſammlung benachrichtigen. Der Ober Präſident hat ſeine Entſcheidung,

nach Berathung mit dem Provinzial Ausſchuſſe, unter Anführung der
Gründe zu geben. Erfolgt dieſe Entſcheidung nicht innerhalb ſechs Wochen,
ſo iſt der Beſchluß von Rechtswegen vollziehbar.

Titel n.Von den Bezirken.
Art. 36. Die Bezirke Regierungs Bezirke) bleiben in ihrer bisheri-

gen Begränzung beſtehen. Veränderungen der Bezirksgränze können nur
durch Geſetz erfolgen.

Art. 837. Bis zum Erlaſſe eines beſonderen Geſetzes über die Bezirks
Angelegenheiten ſind dieſelben von Bezirks-Deputationen zu verwalten de
ren Zuſammenhang und Wirkſamkeit einſtweilen von den Provinzial Ver
ſammlungen (Art. 40) mit Zuſtimmung des Staats Miniſteriums zu re

Titel III.Von den Provinzen.
Art. 38. Begränzung.

Die Provinzen bleiben in ihrer bisherigen Begränzung beſtehen.
änderungen der Gränzen können nur durch Geſetz erfolgen.

Art. 89. Provinzial Verſammlung. Provinzial Ausſchuß.

geln iſt.

Ver

Ueber die Provinzial Angelegenheiten beſchließt die Provinzial Ver
ſammlung
zial Angelegenheiten beauftragt.

Art. 40. Wahl der Provinzial Verſammlung.
Die Abgeordneten zur Provinzial Verſammlung werden durch die

Kreis Verſammlungen aus der Zahl der Gemeindewähler, welche ihren
Wohnſitz in der Provinz haben gewählt.

Art. 41. Für jeden Kreis wird ein Abgeordneter gewählt.
die Bevölkerung des Kreiſes 60,000 Seelen, ſo werden zwei Abgeordnete
gewählt für jede fernere Vollzahl von 40,000 Seelen tritt noch ein Ab
geordneter hinzu.

Art. 42. Die Provinzial Abgeordneten werden auf 3 Jahre gewählt.
Jede Wahl verliert ihre Wirkung mit dem Aufhören der Bedingungen der
Wählbarkeit. Alljährlich ſcheidet ein Drittel aus und wird durch neue
Wahlen erſetzt. Die Ausſcheidenden können wieder gewählt werden.

Art. 43. Jn jedem Jahre finden die Wahlen zur Ergänzung der

Der Provinzial Ausſchuß iſt mit der Verwaltung der Provin

beſondere das Recht für Provinzial Angelegenheiten ſo wie zur Beſei
tigung eines Nothſtandes, Ausgaben zu beſchließen und dieſelben auf die
Kreiſe oder auf die Gemeinden der Provinz zu vertheilen. Die Provin
zial Verſammlung vertheilt in gleicher Weiſe die Abgaben welche nach
Provinzen aufzubringen ſind, inſofern nicht das Geſetz in anderer Weiſe
darüber beſtimmt. Sie giebt ihr Gutachten ab über Einführung Abän
derung oder Aufhebung von Provinzialgeſetzen.

Art. 46. Beiträge über 3 Jahre hinaus oder von mehr als 10 Pro
zent der direkten Staatsſteuern, ſo wie auch anders vertheilte Beiträge,
können nur durch ein Geſetz aufgelegt werden. Auch zu Anleihen der Pro
vinz bedarf es J Geſetzes.

Art. 47. Die Provinzialz Verſammlung ſtellt alljährlich die Rechnunund den Etat feſt. Alle Einnahmen und Abgaben er Prorier, u
ſchließlich derjenigen Leiſtungen, welche das Geſetz für eine Laſt der Pro
vinz erklärt, müſſen in den Etat aufgenommen werden.

Art. 48. Zur Abwehr oder Milderung eines dringenden Nothſtan
des in der Provinz kann die Provinzial Verſammlung ohne weitere Ge
nehmigung die Erhebung einer einmaligen Provinzial Abgabe bis zu 2
Prozent der direkten Staatsſteuern ſelbſt dann beſchließen wenn der Ge
ſammtbetrag der Provinzial Abgaben 10 Prozent der Staatsſteuern
überſteigt.

Art. 49. Berathungen der Provinzial Verſammlung.
Die Sitzungen der Provinzial Verſammlung werden im Namen des

Königs durch den Ober- Präſidenten oder ſeinen Stellvertreter eröffnet und
geſchloſſen.

Art. 50. Die Abgeordneten verſammeln ſich alljährlich am erſten
Dienstage des Monats April um 10 Uhr Morgens am Sitze des Ober
Präſidenten zur gewöhnlichen Sitzung, inſofern nicht der König ſie in eine
andere Stadt der Provinz zuſammenberuft. Außerdem kann die Provin
zial-Verſammlung durch den König zu jeder Zeit einberufen werden. Die
außerordentliche Sitzung wird unter Angabe der Veranlaſſung und Be
ſtimmung ihrer Dauer durch das Amtsblatt verkündet. Die Einbe
n geſchieht durch den Ober Präſidenten mittelſt ſchriftlicher Ein
adung.

Art. 51. Die gewöhnliche Sitzung der Provinzial Verſammlung
dauert 14 Tage. Sie kann mit Zuſtimmung des Ober Präſidenten um
8--14 Tage verlängert werden. Der Grund der Verlängerung iſt durch
das Amtsblatt zu veröffentlichen.

Art. 52. Unter dem Vorſitze des an Jahren älteſten Abgeordneten,
welchem die beiden jüngſten Abgeordneten als Schriftſteller und Stimm-
zähler zur Seite ſtehen, wählt die Provinzial Verſammlung in der regel-
mäßigen Sitzung (Art. 51) ihren Vorſitzenden einen Stellvertreter und
zwei Schriftführer auf die Dauer eines Jahres. Die Verſammlung regelt
ihren Geſchäftsgang durch eine Geſchäfts -Ordnung.

Art. 53. Die Sitzungen der Provinzial Verſammlung ſind öffent
lich. Für einzelne Gegenſtände kann durch Beſchluß die Oeffentlichkeit
ausgeſchloſſen werden.

Provinzial- Verſammlung in der regelmäßigen Sitzung der Kreisverſamm-
lung ſtatt.
riode ausgeſchiedener Mitglieder werden durch den Landrath desjenigen
Kreiſes veranlaßt, deſſen Verſammlung die ausgeſchiedenen Abgeordneten
gewählt hatte. Der Erſatzmann tritt nur für die Zeitperiode ein für
welche der Ausgeſchiedene gewählt war.

Art. 44. Die von dem Vorſitzenden und von dem Schriftführer der
Kreisverſammlung unterzeichneten Wahlprotokolle werden dem Ober-Prä-
ſidenten urſchriftlich eingereicht, welcher das Ergebniß der Wahl durch das
Amtsblatt unverzüglich bekannt macht, jedem gewählten Abgeordneten
gleichzeitig einen Auszug aus dem Wahlprotokolle überſendet und ſämmt
liche Wahlprotokolle der Provinzial- Verſammlung zur Prüfung ihrer Gül-
tigkeit übergiebt.

Art. 45. Befugniſſe der Provinzial Verſammlung.
Die Provinzial- Verſammlung verpflichtet alle Einwohner der Provinz

durch ihre in Provinzial- Angelegenheiten gefaßten Beſchlüſſe. Sie hat ins

Außergewöhnliche Wahlen zum Erſatz innerhalb der Wahlpe

i

Art. 54. Die Provinzial- Verſammlung kann nicht beſchließen, wenn
nicht mehr als die Hälfte ihrer Mitglieder zugegen iſt. Die Beſchlüſſe der
Provinzial- Verſammlung werden durch abſolute Stimmenmehrheit der An

Erreicht weſenden gefaßt.
Art. 55. Die Mitglieder der Provinzial- Verſammlung erhalten ein

Tagegeld von zwei Thalern falls ſie von dem Verſammlungsorte weiter
als zwei Meilen entfernt wohnen, werden ihnen ſowohl für die Hinreiſe,

wie für die Rückreiſe 15 Sgr. Reiſekoſten für jede Meile vergütet.
Art. 56. Der Ober- Präſident und die zu ſeiner Vertretung oder

Aſſiſtenz beſtimmten Kommiſſarien wohnen den Sitzungen der Provin
zial Verſammlung bei und müſſen auf Verlangen zu jeder Zeit gehört

werden.
Art. 57. Von dem Provinzial Ausſchuſſe.

Der Provinzial-Ausſchuß beſteht aus dem Ober Präſidenten und aus
ſechs gewählten Mitgliedern. Letztere werden von der Provinzial Ver
ſammlung aus ihrer Mitte nach abſoluter Stimmenmehrheit auf 6 Jahre
gewählt. Jedes Jahr ſcheidet ein Mitglied aus. Die Ausſcheidenden kön
nen wieder gewählt werden, ſofern ſie noch Mitglieder der Provinzial
Verſammlung find.

Art. 58. Die Wahlen zur Ergänzung des Provinzial Ausſchuſſes
finden alljährlich in der regelmäßigen Sitzung der Provinzial- Verſammlung
ſtatt, und zwar in der letzten Woche derſelben. Die ausſcheidenden Mit
glieder des Ausſchuſſes bleiben bis zum Eintritte der neu gewählten Mit-
glieder im Amte.

Art. 59. Der Provinzial-Ausſchuß hat die Angelegenheiten der Pro
vinzial-Corporation zu verwalten, die Beſchlüſſe der Provinzial-Verſamm
lung vorzubereiten und auszuführen, den Rendanten und die ſonſt erfor
derlichen Beamten der Provinzial Corporation zu ernennen und deren
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Geſchäftsführung zu leiten und zu beaufſichtigen, die Provinzial Corpora-
tion Dritten gegenüber, zu vertreten und die ihm ſonſt durch die Geſetze
überwieſenen Vorrichtungen auszuüben. Der Ausſchuß giebt ſeine Meinung
über alle ihm auf Grund der Geſetze oder durch die Staats Regierung
vorgelegten Gegenſtände ab. Der Ausſchuß hat alljährlich in der regel
mäßigen Sitzung der Provinzial Verſammlung über die geſammte Pro
vinzial Verwaltung Bericht zu erſtatten. Dieſer Bericht wird ver
Zffentlicht.

Art. 60. Jn dringlichen Sachen übt der Ausſchuß die der Provin
zial Verſammlung vorbehaltenen Befugniſſe aus. Jn dieſem Falle muß
die Genehmigung der Provinzial- Verſammlung nachträglich eingeholt wer
den. Zur Bewilligung von Steuern und Veränderung des Etats iſt der
Ausſchuß niemals ermächtigt.

Art. 61. Zahlungs Anweiſungen auf die etatsmäßigen Provinzial
Fonds werden durch den Ausſchuß verfügt. Alle Ausfertigungen des
Ausſchuſſes werden durch den Ober Präſidenten (oder deſſen Stellvertreter)
und zwei andere Mitglieder des Ausſchuſſes unterzeichnet.

Art. 62. Die Geſetze beſtimmen die Befugniſſe des Ausſchuſſes in
Bezug auf die Kreiſe und Gemeinden der Provinz.

Art. 63. Die Mitglieder des Provinzial- Ausſchuſſes ſind verpflichtet,
am Sitze der Ober- Präſidenten für die Dauer ihres Amtes ihren bleiben-
den Aufenthalt zu nehmen.

Art. 64. Der Ausſchuß verſammelt ſich zu regelmäßigen Sitzungen
mindeſtens einmal wöchentlich. Außergewöhnliche Sitzungen veranlaßt der
Ober- Präſident. Er iſt dazu verpflichtet, ſobald drei Mitglieder des Aus-
ſchuſſes dies verlangen.

Art. 65. Die Mitglieder des Provinzial Ausſchuſſes werden von
ihrem Amts-Antritte in öffentlicher Sitzung durch den Ober- Präſidenten in
Eid und Pflicht genommen.

Art. 66. Der Ausſchuß regelt ſeinen Geſchäftsgang durch eine Ge
ſchäfts Ordnung welche der Beſtätigung des Königs bedarf.

Art. 67. Zur Gültigkeit eines Beſchluſſes iſt die Anweſenheit des
Vorſitzenden (oder ſeines Stellvertreters) und dreier anderer Mitglieder
des Ausſchuſſes erforderlich. Die Beſchlüſſe werden nach Simmen Mehr-

eit gefaßt.be Art 68. Der Ober- Präſident hat im Ausſchuſſe den Vorſitz und bei

Stimmengleichheit die entſcheidende Stimme.
Art. 69. Jedes Mitglied des Ausſchuſſes erhält eine feſte Beſoldung,

deren Betrag auf den Vorſchlag der Provinzial Verſammlung von dem
Könige näher beſtimmt werden ſoll.

Art. 70. Der Ober- Präſident hat die Ausführung derjenigen Be
ſchlüſſe der Provinzial Verſammlung und des Provinzial Ausſchuſſes vor
läufig zu unterſagen, welche deren Befugniſſe überſchreiten, die Geſetze oder
das allgemeine Jntereſſe verletzen. Er hat alsdann ſofort den beanſtande
ten Beſchluß dem Staats- Miniſterium zur Einholung der Entſcheidung des
Königs vorzulegen und der Provinzial Verſammlung oder dem Ausſchuſſe
dies gleichzeitig mitzutheilen. Erfolgt innerhalb ſechs Wochen keine Ent
ſcheidung ſo iſt der Beſchluß von Rechts wegen vollziehbar.

Titel IV.Von den kommunalſtändiſchen Jnſtituten.
Art. 72. Kommunalſtändiſche Jnſtitute.

Jn dem Rechtsverhältniſſe der bisherigen kommunalſtändiſchen Jnſti-
tute wird vorläufig nichts geändert. Dieſelben bleiben nach wie vor ge
meinſchaftliches Eigenthum derjenigen Landestheile, welchen ſie angehören.

Art. 73. Wahl und Befugniſſe der kommunalſtändiſchen Deputation.
Für die Beſchlußnahme über die kommunalſtändiſchen Jnſtitute, deren

Angelegenheiten bisher von den Kommunal Landtagen wahrgenommen
worden ſind, werden von den Vertretungen der betheiligten Kreiſe aus
ihrer Mitte Deputationen gewählt. Das anliegende Verzeichniß weiſt die
Zahl der von den einzelnen Kreiſen zu wählenden Abgeordneten nach.

Art. 74. Der Wirkungskreis der kommunalſtändiſchen Deputationen
veſchränkt ſich auf die Verwaltung der beſtehenden kommunalſtändiſchen
Jnſtitute. Die Deputationen ſtellen periodiſch die Rechnungen und Etats
feſt. Alle Einnahmen und Ausgaben werden auf die betheiligten Kreiſe
repartirt und in die Etats derſelben übertragen.

Art. 75. Der Ober- Präſident beruft die Deputation nach Bedürf-
niß in den auf den Vorſchlag der Kreis Verſammlungen zu beſtimmen-
den Friſten. Die Einberufung erfolgt mittelſt ſchriftlicher Einladung und
öffentlicher Bekanntmachung durch das Amtsblatt unter Angabe der
Veranlaſſung.

Art. 76. Jm Uebrigen gelten für kommunalſtändiſchen Deputatio
nen dieſelben Beſtimmugen, welche in Art. 42, 43, 44, 49, 52, 53, 54,
55, 56 dieſes Geſetzes für die Provinzial Verſammlungen getroffen ſind.

Titel V.Allgemeine Beſtimmungen.
77. Die Koſten der Kreis und Provinzialverſammlungen, inglei

chen der Kreis und ProvinzialAusſchüſſe und der Deputationen, werden
von den betheiligten Kreiſen und Provinzen getragen.

Art. 78. Die jähr lichen Einnahme und Ausgabe- Etats der Kreiſe
und Provinzen werden nachdem ſie von den Kreis und Provinzialver
ſammlungen feſtgeſtellt worden durch die Kreis oder Amtsblätter ver-
öffentlicht. Daſſelbe geſchieht mit den Etats der Bezirks- und der kom-
munalſtändiſchen Jnſtitute.
ſchluſſe der Rechnungen an gerechnet, werden die letzteren auf dem Land-
rathsAmte, beziehungsweiſe dem Sekretariate des Ober Präfidenten, zur
Einſicht des Publikums offen gelegt.

Art. 79. Die Mitglieder der Kreis und Provinzialverſammlungen,
ſo wie der Ausſchüſſe der Deputationen, ſind nicht an Jnſtructionen oder
Aufträge der Wähler gebunden.

Art. 80. Durch die Annahme eines beſoldeten Staats Amtes oder
einer Beförderung im Staatsdienſte verliert jedes Mitglied einer Kreis
oder Provinzial Verſammlung, eines Kreis oder Provinzial Ausſchuſſes
oder einer Deputation ſeine Mitgliedſchaft und kann dieſelbe nur durch
eine neue Wahl wieder erlangen.

Art. 81. Alle Geſetze über die Kreis Kommunal und Provinzial
ſtände ſind aufgehoben desgleichen alle diejenigen die Provinzial-Verwal-
tung betreffenden Beſtimmungen, welche mit dem gegenwärtigen Geſetze
nicht im Einklange ſtehen.

Titel VI.
Transitoriſche Beſtimmungen.

Art. 82. Für die erſte Wahl der Kreis Abgeordneten hat in Er
mangelung der Kreis Ausſchüſſe, der Landrath die Abgrenzung der Wahl
bezirke vorzunehmen. Jſt der Gemeinde Vorſtand noch nicht gewählt, ſo
werden auch die Wahl Kommiſſarien von dem Landrathe ernannt.

Art. 83. Die nach dem erſten und zweiten Jahre ausſcheidenden
Mitglieder der Kreis und Provinzialverſammlungen ſo wie der Kreis-
und Provinzial Ausſchüſſe und der Deputationen werden durch das Loos
beſtimmt.t Art. 84. Bis zur Feſtſtellung definitiver Geſchäfts Ordnungen ha-

ben die Provinzial und Kreisverſammlungen und Ausſchüſſe und die De
putationen vom Miniſter des Jnnern zu erlaſſende proviſoriſche Geſchäfts
Ordnungen zu befolgen.

Anlage zu dem Entwurfe der Kreis-, Bezirks und
Provinzial Ordnung. (Art. 73.)

Gebauerſche

l. Altmark. AbgAbg. 3. Kreis Kalau
1. Kreié Oſterburg 31 4. 2 Guben
2. Salzwedel 5. Sorau3. Gardelegen 6. Spremberg4 Stendal 16,K. 12. Keets e auftrII. urmark. reis Lauban1. Stadt Berlin 10 2. Görlitz 42. Kreis Prenzlau 14 Rothenburg 33. Tenplin 4 Hoyerswerda 24. Angermünde 1 13.5. Oberbarnim 16. Niederbarnim 2 V g kp ur lt
7 eltow e 7 1. Kreis Demmin8. Beeskow -Storkow. 11 2 Anklam
9. Jüterbogk-Luckenwalde 1 3. Ulſedom-Wollin10. Zauch-Belzig 1 z 14. Uckermünde11. Stadt Potsdam 1 5. 2 Randow 412. Kreis Oſthavelland 1 6. Greiffenhagen13. Weſthavelland 1 7. 5 Pyritz 114. Ruppin 2 8 Saazi 2zig

15. ELebus 2 9. Naugardt 216. Stadt Frankfurt 1 10. Kammin
29. 11 Greiffenberg

III. Neumark. 12. Regenwalde1. Kreis Königsberg 3 13. Neuſtettin
2. Soldin 2 14. Belgard3. Arnswalde 1] 15. Fürſtenthum 34. Friedeberg 2 16. Schlawe 25. Landsberg 21 17. Rummelsburg6. Sternberg 31 18. Lauenburg Bütow 2
7. 2 Züllichau 2 29,8. FKroſſen Vil. u- Vorpommern
10. Schievelbein 11. Kreis Rügen 3211. Dramburg 2. Franzburg

22. 3. GreifswaldeIV. Niederlauſitz. 4. Srimmen 2
1. Kreis Lübben 2 12,2. Luckan

Buchdruckerei.

Während der Dauer eines Monats vom Ab-
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